
Durch die internationale Finanzmarktkrise ist es für Un-
ternehmen schwieriger, an Kapital zu kommen. Denn 
in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sind Banken we-

niger bereit, neue Kredite zu vergeben. Das ist besonders für 
kleine und mittelständische Betriebe häufig ein Problem; Ar-
beitsplätze werden gefährdet. 
Um einer möglichen Kreditklemme vorzubeugen, wird bei 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zeitlich befristet 
bis Ende 2009 ein zusätzliches Finanzierungs-
instrument mit einem Volumen von bis zu 15 
Milliarden Euro geschaffen, mit dem das 
Kreditangebot der privaten Bankwirt-
schaft verstärkt wird. In diesem Zusam-
menhang sind auch Haftungsübernah-
men durch die KfW von bis zu 90 Prozent, 
bei Betriebsmittelfinanzierungen bis zu 
50 Prozent vorgesehen. Dieses zusätzliche 
Finanzierungselement dient der Sicherung von 
Investitionen und des mittel- und langfristigen Betriebs-
mittelbedarfs von Unternehmen. 
Erfasst werden mittelständische Unternehmen, die sich 
mehrheitlich in Privatbesitz befinden und deren Gruppen-
umsatz in der Regel unter 500 Millionen Euro liegt. Anträge 
werden seit dem 1. Dezember von den Hausbanken entgegen-
genommen.
Weitere Informationen unter: www.bmwi.de und www.kfw.de
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„Wir müssen jetzt ein Zeichen für mehr Wachstum setzen!“

D ie Krise auf den globalen Finanzmärk-
ten hat schon jetzt zu einer weltwei-
ten konjunkturellen Abschwächung 
geführt. Die weitere Entwicklung ist 
unklar. Wachstum und Beschäftigung 

zu sichern, ist für die Bundesregierung vorrangigste 
Aufgabe. 
Am 5. November 2008 verabschiedete das Bundeska-

binett das Maßnahmenpaket „Beschäftigungssiche-
rung durch Wachstumsstärkung“. Die Maßnahmen 
sind – im Sinne einer konjunkturgerechten Wachs-
tumspolitik – langfristig sinnvoll, kurzfristig umsetz-
bar und rasch wirksam. Sie fördern in den Jahren 
2009 und 2010 Investitionen und Aufträge von Unter-
nehmen, privaten Haushalten und Kommunen in einer 
Größenordnung von bis zu 50 Milliarden 

Euro. Damit werden kräftige Impulse für private In-
vestitionen gegeben, Bürger und Unternehmen ent-
lastet, der Konsum belebt und die Beschäftigungser-
folge gesichert.
Die deutsche Wirtschaft prägen vor allem die rund 
3,4 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen und 
Selbständigen in Handwerk, industriellem Gewerbe, 

Handel, Tourismus, Dienstleistungen und 

Freien Berufen. Aus diesem Grund wurde ein Großteil 
der Maßnahmen des Maßnahmenpaketes besonders 
auf den Mittelstand zugeschnitten, um dessen Kre-
ditversorgung sicherzustellen (siehe unten auf die-
ser Seite). Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie will den Mittelstand in dieser Situation 
nicht alleine lassen und Unterstützung geben, wo im-
mer es möglich ist.

„Mit dem Maßnahmenpaket leisten wir einen verantwortungsvollen Beitrag 
zur Sicherung der Wachstumsperspektiven in unserem Land. Wir sichern 
Investitionen in unsere Zukunft und damit auch wertvolle Arbeitsplätze.“
Michael Glos, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie

Mittelstand
KfW-Sonderprogramm 2009

Kleine und mittlere Unternehmen können zu-
sätzlich zur degressiven Abschreibung auch Son-
derabschreibungen nutzen. Die dafür relevanten 
Betriebsvermögens- und Gewinngrenzen 

werden je nach Betrieb auf 335.000 Euro (bilanzie-
rende Unternehmen), 200.000 Euro (Unterneh-
men, die keine Bilanz aufstellen) und 175.000 
Euro (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) 
erhöht. 
Mit der Erhöhung der Wertgrenzen können nun 
mehr Unternehmen als zuvor von der Möglich-
keit der Sonderabschreibung profitieren. Insgesamt 
können Unternehmer im ersten Jahr der Anschaffung bis 
zu 45 Prozent als Betriebsausgabe Gewinn mindernd geltend 
machen (25 Prozent degressive Abschreibung, 20 Prozent 
Sonderabschreibung). Der Unternehmer kann dabei ent-
scheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderab-

schreibung be-
anspruchen wird. 
So kann er die Höhe 

seines Unterneh-
mensgewinns selbst 

steuern. Die Regelung ist 
auf die Jahre 2009 und 2010 befris-
tet.
Die erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten hel-
fen, die Liquidität und Eigenkapitalbildung kleiner 

und mittlerer Unternehmen zu unterstützen. Die 
Maßnahme stärkt damit die Investitions- und Innovati-

onskraft, denn sie kurbelt die gesamte deutsche Wirtschaft 
an: Wenn kleine und mittlere Unternehmen vermehrt An-
schaffungen tätigen, erhöht sich nicht nur der Absatz, son-
dern gleichzeitig werden Arbeitsplätze gesichert. 
Weitere Informationen unter: www.bundesfinanzministerium.de

Handwerkerleistungen sind ab Januar 2009 noch besser 
von der Steuer absetzbar. Die Bundesregierung wird die 
Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen bei Instand-

haltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ausweiten und den 
Steuerbonus verdoppeln. Ab dem 1. Januar 2009 können somit 
maximal 20 Prozent von Handwerkerrechnungen in Höhe von 
insgesamt 6.000 Euro (= 1.200 Euro) abgesetzt werden. Der 
Steuerbonus wird in der jährlichen Steuererklärung mit der 

festgesetzten Einkommensteuer verrechnet.
Durch die verbesserte steuerliche Absetzbarkeit sol-

len weitere Impulse für die Stärkung und Stabi-
lisierung der Auftragslage im Handwerk gesetzt 
werden. Auf der einen Seite profitieren private 

Haushalte als Auftraggeber und auf der anderen 
Seite werden Handwerksbetriebe unterstützt, weil 
es den Menschen nun leichter fallen wird, einen 

Handwerker zu beauftragen. Neue Anträge werden 
eher umgesetzt und geplante Aufträge können schneller 
realisiert werden. Schwarzarbeit ist weniger attraktiv. 
Die privaten Haushalte werden um 1,5 Milliarden Euro pro 

Jahr entlastet; im Handwerk könnte dies zu einem Um-
satzanstieg von bis zu zehn Milliarden Euro führen. Das 

entspricht einem zusätzlichen Wachstum von bis zu zwei 
Prozent. Die Maßnahme wird unbefristet eingeführt, aber 

zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten evaluiert.
Weitere Informationen unter www.bmwi.de

Wiedereinführung der degressiven Abschreibung

Verunsiche-
rung auf 
den Märkten 

führt dazu, dass Unterneh-
men Investitionen zurückstellen. 

Dem steuert die Bundesregierung mit 
der Wiedereinführung der degressiven Abschrei-
bung entgegen. Damit sollen für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens Investitions-
anreize geschaffen und so für eine Stabilisierung 
des Wachstums gesorgt werden. 
Wer in seinen Betrieb investiert, verschafft damit 
auch den Herstellern von sogenannten beweglichen 
Wirtschaftsgütern Aufträge. Über das Instrument der de-
gressiven Abschreibung fördert die Bundesregierung solche 
Investitionen ganz gezielt. Die Besonderheit der degres-

siven Abschreibung besteht darin, dass die Abschreibungen 
im ersten Jahr am höchsten sind und sich schrittweise mit 
jedem Folgejahr verringern. 
Für Unternehmen lohnen sich Investitionen also beson-

ders in den Jahren 2009 und 2010, weil vor allem 
im ersten Jahr der Anschaffung das Betriebser-

gebnis verringert und dadurch mit deutlich we-
niger Steuern belastet wird. Die Möglichkeit, die 
degressive Abschreibung zu nutzen, gilt zeitlich 
befristet ab dem 1. Januar 2009 für zwei Jahre. 

Die maximale Höhe beträgt 25 Prozent.
Von der Maßnahme profitieren alle Unternehmen, 

vor allem aber die vielen kleinen und mittelständischen 
Betriebe. Die Unternehmen werden so pro Jahr um ca. 2,5 
Milliarden Euro entlastet. Weitere Informationen unter: 
www.bundesfinanzministerium.de

Dipl.-Ing. Otto Kentzler, Präsident des 
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks

„Handwerk und Mittelstand werden vom Maßnahmenpaket der Bun-
desregierung in ihrer Breite gefördert – über bessere Finanzierung von 
Investitionen die einen, über branchenspezifische Maßnahmen die anderen. 
Angesichts der sehr schwierigen Konjunkturaussichten muss nun die Wirksam-
keit des Paketes sichergestellt werden. Darüber hinaus müssen wir uns heute 
schon Gedanken über eine weitere Stützung der Nachfrage machen, wenn die 
Konjunktur weiter nachlässt. 
Die für energetische Gebäudesanierung vorgesehenen Förderprogramme müssen in 
jedem Fall intensiver als bisher genutzt werden. Eine Informations- und Werbekampag-
ne sollte die Breitenwirkung verbessern – zugunsten von Klimaschutz, niedrigeren Ener-
giekosten und Aufträgen für das Handwerk.
Die Verdoppelung der Absetzbarkeit von Handwerkerrechnungen von der Steuer-
schuld auf nun 1.200 Euro (20 Prozent von 6.000 Euro Arbeitsleistung) wird wir-
ken. Schon das Wachstumspaket 2005 hat Umsatz und Beschäftigung im Hand-
werk angekurbelt und gleichzeitig zu einem Rückgang der Schwarzarbeit, vor 
allem im Bereich Bau und Ausbau, geführt. Die Maßnahme finanziert sich daher zu 
einem großen Teil selbst – über höhere Einnahmen des Staates bei der Umsatzsteuer 
sowie der Lohn- und Einkommensteuer und höhere Beiträge zu den Sozialversicherungen. 
Alle Sachverständigen haben aber bei der Anhörung zur Neuregelung im Bundestag zu 
Recht gefragt, warum Handwerkerarbeiten nicht gleichgestellt werden der Regelung für 
andere haushaltsnahe Dienstleistungen wie Reinigung, Gartenarbeit, Pflege und Kin-
derbetreuung (20 Prozent von bis zu 20.000 Euro). Ziel des Steuerbonus ist es doch, 
den Haushalt als Auftrag- und Arbeitgeber zu stärken und die Schwarzarbeit einzu-
dämmen. Es gibt also tatsächlich keinen Grund für den Gesetzgeber, Unterschiede 
zu machen.“

Jürgen Thumann, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI):
„Das zusätzliche KfW-Finanzierungsinstrument ist ein wichtiger Beitrag 
zur Sicherung der Unternehmensfinanzierung im Mittelstand.“

Wachstum stärken und Beschäftigung sichern

Jürgen Thumann

Dipl.-Ing. Otto Kentzler

Neue Sonderabschreibungen 
für kleine und mittlere Unternehmen

Erhöhte Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen





Seit dem 30. Oktober können sich 
Mittelständler, die von der Ban-
ken- und Finanzkrise betroffen 
sind, über eine Telefon-Hotline 

an Finanzierungsexperten des Bundes-
wirtschaftsministeriums wenden. Am 
ersten Tag stand Michael Glos, Bundes-
minister für Wirtschaft und Technologie, 
gemeinsam mit Finanzexperten per-
sönlich am Telefon für Fragen zur Ver-
fügung. Jeder Anruf trägt dazu bei, die 
vielfältigen Probleme des Mittelstandes, 
die durch die Finanzkrise entstanden 
sind, zu erkennen und zu lösen. Deshalb 
sind alle Betroffenen auch weiterhin ein-
geladen, die Telefon-Hotline zu nutzen. 

Zwischen dem 28. November und 
dem 5. Dezember 2008 schaltete das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie ein Online-Expertenforum 
für Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, die auf Grund der Finanzkrise in 
Schwierigkeiten geraten sind. Ihre Fra-
gen beantworteten Finanzierungsexper-
ten des Bundeswirtschaftsministeriums 
und des Deutschen Sparkassen- und Gi-
roverbandes e.V., des Bundesverbandes 
der Deutschen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken e.V. sowie des Verbandes 
Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. via 
Internet.

Hier einige Fragen und Antworten aus 
der Telefonaktion und dem Online-Fo-
rum für den Mittelstand:

„Warum bekommen nur die Banken, die 
die Krise doch verursacht haben, Geld 
aus dem Milliarden-Hilfsprogramm, und 
nicht die betroffenen Unternehmen?“

Mit dem Paket zur Stabilisierung des 
Finanzmarktes sollen nicht die Banken 
gerettet, sondern der Finanzmarkt im 
Interesse der Unternehmen und der Bür-
ger stabilisiert werden. Der Finanzmarkt 
muss funktionieren, damit die Realwirt-
schaft von der Krise verschont bleibt. 
Also nutzen die Maßnahmen allen und 
gerade dem Mittelstand, dem daneben 
selbstverständlich auch weiterhin alle 
bestehenden Fördermaßnahmen zur 
Verfügung stehen. 

Was bedeutet es, dass die KfW der 
Hausbank beim „KfW-Sonderprogramm 
2009“ unter Umständen eine Haf-
tungsfreistellung gewährt?

Normalerweise haftet die Hausbank 
gegenüber der KfW für die Rückzahlung 
der Förderdarlehen. Das bedeutet: Selbst 
wenn Sie bei der Verzinsung oder Tilgung 
der Förderkredite in Verzug geraten 
oder in die Insolvenz gehen, muss Ihre 
Bank den Kredit an die KfW zurückzah-
len. Dieses Risiko versuchen die Banken 
durch Hereinnahme von Sicherheiten zu 
minimieren. Hat Ihre Bank Zweifel an der 
Tragfähigkeit Ihres Konzeptes oder der 
Werthaltigkeit Ihrer Sicherheiten, wird 
sie die Finanzierung in der Regel ableh-
nen. Wird eine Haftungsfreistellung be-

antragt, gilt dagegen: Sollten Sie nicht in 
der Lage sein, Ihre Verpflichtungen aus 
dem Kredit zu erfüllen, trägt die KfW im 
„KfW-Sonderprogramm 2009“ bis zu 90 
Prozent des Kreditausfalls und beim „Un-
ternehmerkredit“ die Hälfte des Ausfalls. 
Ihre Hausbank muss der KfW also nur ei-
nen Teil der Kreditsumme zurückzahlen.

Was mache ich, wenn meine Hausbank 
nichts von den neuen Förderkonditionen 

bei der Kreditvergabe an Unternehmen 
weiß?
Die Banken und Sparkassen sind von der 
KfW über ihre Hauptverwaltungen und 
Zentralinstitute über die Einzelheiten 
des Programms informiert worden. 
Wichtig ist, dass auch Sie sich ihrerseits 
über das Programm informieren. Das 
geht ganz einfach im Netz unter www.
kfw-mittelstandsbank.de. Gut gerüstet 
mit den entsprechenden Details sollten 

Sie das Gespräch mit Ihrer Hausbank an-
gehen.“

Wir sind ein Automoblil-Zulieferer, des-
sen Kunden ihre Abrufe drastisch ge-
kürzt haben. Wir haben erst kürzlich 
eine große Summe in neue Maschinen 
und Einrichtungen investiert, wobei 
uns unsere Bank nur zögerlich gehol-
fen hat. Die Bank hat sich sämtlicher 
greifbarer (auch privater) Sicherheiten 

bedient. Was können wir tun?
Mit dem KfW-Sonderprogramm 2009 

wird das Kreditangebot des privaten 
Bankgewerbes verstärkt. Und zur Fra-
ge der Eigenkapitalfinanzierung darf 
ich auf das ERP-Beteiligungsprogramm 
verweisen. Dieses Programm stellt Ka-
pitalbeteiligungsgesellschaften, die sich 
an kleinen oder mittleren Unternehmen 
beteiligen, günstige Kredite zur Refinan-
zierung zur Verfügung. Der Höchstbe-

trag der Beteiligung beträgt in den alten 
Bundesländern 500.000 Euro, in den 
neuen Bundesländern eine Million Euro. 
In Ausnahmefällen kann der Betrag je-
doch auf bis zu 2,5 Millionen Euro erhöht 
werden. 

„Kann ich mich wegen Kreditanfragen zu-
künftig auch direkt an die KfW wenden?“

Die KfW steht für alle Fragen zur Be-
antragung der KfW-Mittel zur Verfügung. 
Aber auch künftig gilt bei der Beantra-
gung von Förderdarlehen das „Haus-
bankprinzip“, d. h. über die Weiterleitung 
Ihres Darlehensantrages entscheidet 
Ihre Hausbank auf der Grundlage Ihres 
Vorhabenskonzeptes.

„Kann es sein, dass auch die Sparkassen 
von der Finanzkrise betroffen werden?“

Ich gehe davon aus, dass die traditio-
nellen Partner des breiten Mittelstandes, 
die Sparkassen und Genossenschafts-
banken, verlässliche Partner bleiben. 
Trotzdem kann es sein, dass auch in 
diesen beiden Institutsbereichen die An-
forderungen an die Sicherheiten steigen 
und sich die Konditionen für Kredite ver-
schlechtern. Das kommt aber auf den je-
weiligen Einzelfall an.

„Ich habe als Einzelhandelskaufmann 
meine Altersvorsorge in eine Kapital-
Lebensversicherung investiert, die 
2012 abläuft. Ist die bisher erreichte 
Überschussbeteiligung gefährdet oder 
nur die künftige?“

Die Garantie-Kapitalsumme und alles, 
was bisher eingezahlt und verzinst wur-
de, bleibt erhalten. Natürlich kann es 
aber sein, dass die Überschüsse zukünf-
tig geringer ausfallen. Aber: Was Sie jetzt 
haben, bleibt Ihnen erhalten.

„Ich habe bisher als Existenzgründer 
immer auch fest mit meinem Dispositi-
onskredit kalkuliert. Kann mir die Bank 
den Dispo jetzt einfach kündigen?“

Nein, kündigen nicht ohne Weiteres, aber 
sie könnte den Ihnen zur Verfügung stehen-
den Überziehungsspielraum reduzieren.

„Meine Bank gibt mir für die Erweite-
rung meines Betriebs keinen Kredit. Wo 
bekomme ich frisches Kapital her?“

Wenn Sie Kapital benötigen und keinen 
Kredit aufnehmen können oder wollen, 
kommen verschiedene Möglichkeiten in 
Frage. Auch schon vor der aktuellen Ban-
ken- und Finanzkrise sind zum Beispiel 
Leasing, Factoring oder Mezzanine-Finan-
zierungen immer beliebter geworden.

 
„Kann meine Sparkasse mir mei-
nen Existenzgründungskredit auf-
grund der Finanzkrise kündigen?“

Da kann ich Sie beruhigen: Grund-
sätzlich dürfen Banken Kredite 
nicht einfach kündigen, es sei denn, 

das wäre ausdrücklich im Vertrag 
geregelt.
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Das Bundeswirtschaftsministerium hilft mit Expertenrat
Mittelständische Unternehmen können sich per Telefon oder via Internet mit ihren Fragen persönlich an Finanzierungs-Spezialisten wenden

Insbesondere in wirt-
schaftlich schwierigeren 
Zeiten ist es wichtig, 
Innovationen und Ener-

gieeffizienz zu fördern. Denn die 
Zukunfts- und Wettbewerbsfähig-
keit eines Landes hängt nicht 
zuletzt von seiner Inno-
vationsfähigkeit ab. Und 
in Anbetracht der sich 
verknappenden Res-
sourcen ist der effizi-
ente Einsatz von En-
ergie mehr als nur ein 
Kostenfaktor. Doch gera-
de für junge Unternehmen ist 
es oft schwierig, einen Kreditgeber 
zu finden.
Die Bundesregierung will mehr 
Investitionen in Innovation an-
stoßen. Deshalb wird die KfW ihre 
bisherigen Maßnahmen im Be-
reich der Innovationsförderung und 
-umsetzung deutlich verstärken. 
Gleichzeitig wird sie ihr Angebot an 

Beteiligungskapital aufstocken, da-
mit junge innovative Unternehmen 
einfacher zu einer Anschlussfinan-
zierung finden. 
Hierdurch unterstützt sie mittel-
ständische Unternehmen beim 

Transfer von innovativen Ideen 
in Produkte (ERP-Innova-

tionsfonds), junge inno-
vative Unternehmen 
durch die Bereitstel-
lung von Risikokapi-
tal (ERP-Startfonds), 

kleine und mittlere Un-
ternehmen bei der Stei-

gerung der Energieeffizienz 
(Sonderfonds Energieeffizienz).
Da es sich beim ERP-Innovations-
programm, beim ERP-Startfonds 
und beim Energieeffizienzpro-
gramm um die Aufstockung beste-
hender Programme handelt, können 
Anträge ab sofort gestellt werden.
Weitere Informationen unter: 
www. foerderdatenbank.de

Förderung von Innovationen und Energieeffizienz 

Millionen Gebäude in 
Deutschland sind energe-
tisch sanierungsbedürftig 
– Einfamilien- und Miets-

häuser ebenso wie Schulen, 
Kindergärten und Sport-
stätten. Die Bundes-
regierung will 
daher zusätz-
liche Inves-
titionen in 
die Ener-
gieeffizienz 
von Gebäu-
den anstoßen. 
Deshalb stockt 

sie die Mittel für das CO
2
-

Gebäudesanierungspro-
gramm und andere Maß-

nahmen um insgesamt drei 
Milliarden Euro für die Jahre 

2009 bis 2011 auf. 
Durch die Maßnahme sollen 

energieeffizientes Bauen und Sa-
nieren gefördert und unmittelbare 

Impulse für Wachstum und Beschäf-
tigung gesetzt werden. Das über die 
KfW laufende CO

2
-Gebäudesanie-

rungsprogramm nützt dabei allen: 
Die Modernisierungsmaßnahmen 
schaffen Arbeitsplätze im örtlichen 

Baugewerbe und im Handwerk, 
die Energiekosten der Ver-

braucher lassen sich deut-
lich verringern und das 
Klima wird durch die Ver-
ringerung von Kohlendi-
oxidemissionen messbar 
geschützt.

Durch zinsgünstige Darle-
hen werden damit gerade im 

Mittelstand konkrete Energiespa-
rinvestitionen gefördert. Die bereits 
laufenden KfW-Programme werden 
aufgestockt, Anträge sind deshalb 
bei der KfW weiterhin jederzeit 
möglich.
Weitere Informationen unter: 
www.kfw-foerderbank.de und 
www.bmvbs.de

Wachstum stärken und Beschäftigung sichern

Mittelständler, die von den Folgen der Banken- 
und Finanzkrise betroffen sind, können sich über 
eine Telefon-Hotline an Finanzierungsexperten 
des Bundeswirtschaftsministeriums wenden. 

*Telefon: 0180 5 615 007 
Die Hotline ist Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 20:00 
Uhr und Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr erreichbar.

* 0,14 Euro/Min., abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen sind möglich

Mit der Förderdatenbank des Bundes im Internet gibt die Bundes-
regierung einen vollständigen und aktuellen Überblick über die 
Förderprogramme des Bundes, der Länder und der Europäischen 
Union. Informationen dazu finden Sie unter: 
www.foerderdatenbank.de

Weiterführende Informationen zu den Förderpro-
grammen der KfW finden Sie unter: www.kfw.de 

Weitere Informationen und Antworten auf Fragen 
zur Banken- und Finanzkrise finden Sie unter: 
www.bmwi.de

0180 5 615 007

Stephan Kohler, Vorsitzender der Geschäfts-
führung Deutsche Energie-Agentur GmbH
„Deutschland braucht Investitionen in Energieeffizienz, ge-
rade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Denn Energieeffizienz 
spart Kosten, regt Innovationen an, schafft neue Märkte und si-
chert damit zukunftsfähige Arbeitsplätze. Kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, die Aufträge verlieren oder gar um ihre Existenz 
fürchten müssen, werden jedoch kaum die Initiative ergreifen, wenn 
sie keine zusätzlichen Anreize bekommen. Deshalb ist es richtig, dass 
die Bundesregierung hier mit gezielter Förderung ein Zeichen setzt.“

Klaus-W. Körner, Präsident Gesamtverband Dämmstoffindustrie (GDI)
„Ich begrüße die Maßnahmen der Bundesregierung, insbesondere des 
Bundeswirtschaftsministers Glos, zur schnellen Unterstützung der deut-
schen Konjunktur durch die Förderung energetischer Modernisierungs-
maßnahmen im Wohnungsbestand als absolut zielführenden Schritt.
Energetische Investition ermöglicht kurzfristig die weitere Mobilisierung 
privaten Kapitals für die Gebäudemodernisierung in achtfacher Höhe. 
Durch die Aufstockung der KfW-Mittel um zusätzlich drei Milliar-
den Euro für die nächsten drei Jahre können mindestens 
600.000 – 700.000 Arbeitsplätze in über 30 Handwerksberufen 
geschaffen bzw. gesichert werden. Darüber hinaus führt dies 
zu einer nachhaltigen CO

2
-Reduzierung, Energieeinsparung 

und besonders zur Entlastung der privaten Haushalte.“

Innovation und Energieeffizienz
Aufstockung des CO

2
-Gebäudesanierungsprogramms 
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